
 

Bericht zur Finanzausstattung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) 

- Zusammenfassung - 

 

Der Rechnungshof von Berlin hat den Senat im Rahmen eines Berichtes nach § 88 

Abs. 2 LHO auf der Grundlage seiner Prüfungserfahrungen in Bezug auf die Medienanstalt 

Berlin-Brandenburg (MABB) beraten. Dabei ist er zu folgenden Feststellungen und 

Empfehlungen gelangt: 

 

Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) ist seit Jahren erheblich überfinanziert. Dies 

beruht darauf, dass sich die Höhe der ihr zugewiesenen Mittel nicht nach einem aus der 

Aufgabenstellung abgeleiteten Bedarf bemisst, sondern allein von der Höhe des 

Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und des sich daraus ergebenden 

Aufkommens aus dem Rundfunkbeitrag abhängig ist. Eine solche, nicht am Bedarf 

orientierte Finanzierung einer Anstalt des öffentlichen Rechts ist mit den Grundsätzen einer 

wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts- und Wirtschaftsführung nicht vereinbar. 

 

Der von den Ländern Berlin und Brandenburg in § 15 a Medienstaatsvertrag geregelte 

Vorwegabzug von derzeit 27,5 Prozent des der MABB grundsätzlich zustehenden Rundfunk-

beitragsanteils ist nicht geeignet, eine am konkreten Bedarf orientierte Finanzierung zu 

ersetzen. 

 

Der Rechnungshof hat dem Senat empfohlen, die Finanzierung der MABB von dem fest-

gestellten Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten abzukoppeln und den 

der MABB zuzuweisenden Anteil an dem künftigen Rundfunkbeitragsaufkommen 

bedarfsgerecht zu ermitteln. Da die Einführung eines am konkreten Bedarf der MABB und 

der anderen Landesmedienanstalten orientierten Finanzierungsverfahrens in der Regel 

umfangreiche Abstimmungen der Länder über die dazu notwendigen staatsvertraglichen 

Regelungen erfordert, hat der Rechnungshof dem Senat mit Blick auf die damit verbundenen 

Zeitabläufe empfohlen, in einem ersten Schritt darauf hinzuwirken, die automatische 

Teilhabe der Landesmedienanstalten an den Erhöhungen des Rundfunkbeitrags zu 

beenden. 


